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1. Hintergrund und Ansprechpartner 
Mit dem Zuschussprogramm der NBank „Niedersachsen Invest GRW“ (Nachfolgeprogramm der 

Einzelbetrieblichen Investitionsförderung) aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ (GRW) werden die folgenden Ziele verfolgt: 

- Beschäftigung und Einkommen sichern und schaffen, Wachstum und Wohlstand erhöhen 

- Standortnachteile ausgleichen 

- Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen 

Link: Niedersachsen Invest | NBank 

Seit dem 01.01.2022 gehört der Landkreis Osnabrück im Rahmen der GRW zum D-Fördergebiet, wodurch 

kleine, mittlere und große Unternehmen von diesem Programm profitieren können.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen zu den unten nachfolgenden Inhalten sowie zu weiteren unternehmerischen 

Fragestellungen erhalten Sie bei den untenstehenden Ansprechpersonen des WIGOS-

UnternehmensService: 

 

Thomas Serries     Andrea Frosch     Axel Kolhosser   Andre Schulenberg 

Leitung      Südkreis      Nordkreis    Ostkreis 

 0541 501 4701      0541 501 4903      0541 501 4702    0541 501 4703 

 serries@wigos.de      frosch@wigos.de   kolhosser@wigos.de  schulenberg@wigos.de 

 

 

https://www.nbank.de/F%C3%B6rderprogramme/Aktuelle-F%C3%B6rderprogramme/Niedersachsen-Invest-GRW.html#aufeinenblick
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2. Wer wird gefördert? 

2.a Allgemein 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Haupterwerb, die wirtschaftlich und dauerhaft am Markt als 
Unternehmen tätig sind und 

 die Realisierung eines Investitionsvorhabens in Niedersachsen planen 

 in der zu fördernden Betriebsstätte eine Tätigkeit gemäß Positivliste oder bedingter Positivliste 
ausführen und  

 durch Investitionsmaßnahmen sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze schaffen 

 Für Beherbergungsbetriebe gelten gesonderte Kriterien 

 

2.b Antragsberechtige Unternehmen 

Bei der Neufassung des Förderprogramms kommt es nicht mehr auf die s.g. Primäreffekte an. Für die 

Antragstellung gilt der zu diesem Zeitpunkt geltende WZ-Code. 

Es sind nur Unternehmen antragsberechtigt, die über den WZ-Code der Positivliste zuzuordnen sind. 

In begründeten Ausnahmefällen dürfen auch Unternehmen der bedingten Positivliste Anträge stellen. 

 

2.c Schaffung von Arbeitsplätzen 

Für die Förderung kommen nur solche Investitionen in Betracht, die ausgehend vom Investitionsvolumen 
oder von der Zahl der geschaffenen Dauerarbeitsplätze bedeutende regionalwirtschaftliche Effekte erwarten 
lassen. 
Die Anzahl Arbeitsplätze muss in der zu fördernden Betriebsstätte um mindestens 10 Prozent erhöht werden 
– Ausbildungsplätze können wie Dauerarbeitsplätze angerechnet werden. 
In bestimmten Ausnahmefällen ist es möglich, dass es ausreicht die Zahl der Dauerarbeitsplätze um lediglich 
5 Prozent zu erhöhen. 
Die Arbeitsplätze müssen für fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens gehalten werden. 
 

3. Wie wird gefördert? – Konditionen 
 Kleine Unternehmen: 20 % Zuschuss der förderfähigen Kosten  
 Mittlere Unternehmen: 10 % Zuschuss der förderfähigen Kosten 
 Große Unternehmen: maximal in Höhe der De-minims-Förderung 
 Je geschaffenen neuen Dauerarbeitsplatz werden max. 750.000 € Investitionsausgaben 

oder je gesichertem 500.000 € berücksichtigt 

 Fördervorhaben mit einer Fördersumme unter 20.000 EUR sind nicht zuwendungsfähig (Bagatellgrenze) 

 Für CO₂-reduzierende Zusatzinvestitionen beträgt der Fördersatz bis zu 65% der Investitionsmehrkosten 

– abhängig von der Größe des Unternehmens 

 

4. Was wird gefördert? – Förderfähige Kosten 
Investitionsvorhaben bei kleinen und mittleren Unternehmen 

 Errichtungsinvestitionen 

 Erweiterungsinvestitionen 

 Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in vorher dort nicht hergestellte Produkte 

 Grundlegende Änderung des Produktionsprozesses 

 Erwerb von Vermögenswerten einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb 
geschlossen worden wäre 
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Investitionsvorhaben bei großen Unternehmen 

 Errichtungsinvestitionen 

 Diversifizierung der Tätigkeit einer Betriebsstätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder eine 
ähnliche Tätigkeit wie die früher in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist 

 Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb 
geschlossen worden wäre 

 Großunternehmen müssen eine CO₂-reduzierende Zusatzinvestitionen tätigen  
 
 
CO₂-reduzierende Zusatzinvestitionen unabhängig von der Größe des Unternehmens 

 Investitionen mit besonderen Umweltschutzeffekten 

 Investitionen mit besonderen Energieeffizienzeffekten 

 Investitionen zur Deckung des Energieeigenbedarfs aus erneuerbaren Quellen 
 

 

 

5. Wie wird entschieden, welche Vorhaben gefördert werden? 
Vier Mal im Jahr finden Einplanungsrunden statt, in denen in einem Gremium entschieden wird, welche 

Anträge aus Niedersachsen gefördert werden und welche nicht.  

Entschieden wird anhand von Qualitätskriterien bzw. eines Scorings (siehe Anhang). Förderwürdige 
Vorhaben müssen für eine Berücksichtigung mindestens eine Punktzahl von 60 aufweisen. 

 

Siehe hierzu auch die Link: Scoring-Modell der Richtlinie "Niedersachsen Invest GRW" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Rechtliche-Grundlagen/Richtlinien/Anlage-1-Scoring-Niedersachsen-Invest-GRW.pdf
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6. Antragstellung und Ablauf 
Eine Antragstellung erfolgt über das neue Kundenportal der NBank. Für eine sogenannte Förder-

fähigkeitsbescheinigung sind zunächst die untenstehenden Unterlagen notwendig: 

1. Antragsformular 

2. KMU-Prüfschema 

3. Anlage Beschreibung und Begründung 

4. Investitionsgüterliste 

5. Finanzierungsbestätigung der Hausbank - Formulierungshilfe Hausbank 

 

Die Förderfähigkeitsbescheinigung gibt Auskunft darüber, dass mit dem Vorhaben auf eigenes Risiko 

begonnen werden darf. Diese ist abzuwarten! 

 

 

Zeitlicher Ablauf: 

1. Antragstellung und Einreichen von Unterlagen 

2. Erhalt der Förderfähigkeitsbescheinigung mit eventuell nachzureichenden Unterlagen 

(bis zur Förderfähigkeitsbescheinigung dauert es laut NBank in der Regel 2 - 4 Wochen) 

3. Einplanungsrunde  

4. Bescheid (bis zum Bescheid kann es laut NBank durchaus ½ - 1 Jahr dauern) 

5. Mittelanforderung (Vergaberecht beachten) 

6. Verwendungsnachweis 

 

Binden Sie uns gerne frühzeitig in Ihr Vorhaben mit ein. So können wir gemeinsam mit einem Berater 

der NBank schauen, inwieweit eine Antragstellung für Ihr Unternehmen und Ihr Vorhaben förderfähig 

sein könnten. Gerne unterstützen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der Antragstellung.   

 

 

 

7. Weitere Infos 
 Eine Investor- und Nutzertrennung ist möglich (z.B. bei Besitzgesellschaften). Die Förderung muss dann 

aber zwingend über einen beispielsweise reduzierten Pachtzins über 5 Jahre dem Nutzer 
zugutekommen. Die Antragstellung muss durch den Nutzer erfolgen, der Investor muss 
mitunterschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.nbank.de/site/#/public/home
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Arbeitshilfen-Merkbl%C3%A4tter/Leitf%C3%A4den/Formulierungshilfe-Finanzierungsbest%C3%A4tigung.pdf
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8. Anhänge 

Anhang a: Positivliste 

Anhang b: Bedingte Positivliste 

Anhang c: Negativliste 

Anhang d: Qualitätskriterien 

 

Die Anhänge finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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Anhang b: bedingte Positivliste 
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Anhang d: Scoring-Modell der Richtline „Niedersachsen Invest GRW“ 
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Quelle: NBank-Homepage (Stand 17.08.2023) 

Niedersachsen Invest | NBank 

 

https://www.nbank.de/F%C3%B6rderprogramme/Aktuelle-F%C3%B6rderprogramme/Niedersachsen-Invest-GRW.html#ihrnbank_kontaktzudieserfoerderung
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